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Uuterlahu-Kreis.
Amtliches glatt für die Dekanntmachungen des Kandratsamtesu.des Kreisausschujses.

Tägliche Keilagr zur Diezer uud Gmser Zeitung.
Preis « der « n,rtgeu: Uus,ad«st«Ie»r Druck und Verlag von H. Ehr. Komme»,.
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Amtlicher Teil-

Abt . 1b. Nr . 1379.
Coblenz, den 1. Februar 1917.

Verordnung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915
bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung Coblenz-
Ehrenbreitstein:

Alle öffentlichen Versammlungen bedürfen der Geneh¬
migung , die wenigstens 48 Stunden vor Beginn der Ver¬
sammlung bei der Polizeibehörde nachzusuchen ist.

Alle n i cht-öffentlichen Versammlungen politischer Ver¬
eine sowie alle diejenigen Versammlungen , in denen öffent¬
liche Angelegenheiten erörtert werden, sind vorn Vorstand
oder vom Einberufer mindestens 48 Stunden vor dem Be¬
ginn der Versammlung unter Angabe des Ortes , der Zeit,
des Verhandlungsgegenstandes und der Redner bei der Po¬
lizeibehörde schriftlich anzuzeigen.

Zuwiderhandlungen werben mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , bei Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Kommandantur Coblenz -Ehrenbreitstei«
Der Kommandant:

v. Luckwald,
Generalleutnant . _

Abt. III b. Tgb .-Nr . 944/421.
Frankfurt a . M., den 23. Januar 1917.

Betr : Zahlungen in Gold - und Silbermünzen
a« ruff .-poln . Arbeiter und an Kriegsgefangene.

Bekanntmachung.
Aus Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬

zustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für den mir unter¬
stellten Korpsbezirk und — im Einvernehmeu mit dem
Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der Festung
Main»:

Zahlungen jeder Art in Gold oder in 5-, 3- oder 2-
Mark -Stücken an Kriegsgefangene und russisch-polnische
Arbeiter sind verboten.

Zahlungen jeder Art in anderen Münzen an dies
Personen sind nur insoweit gestattet , als Zahlung i
Papiergeld nicht möglich ist. »

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einer
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft odc
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

XVlll Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel.

Generalleutnant.

B k.uitmachMg
betreffend die Nacheichung der Matze u. Gewicht .

Gemäß 8 11 der Maß - und Gewichtsordnung vom 5
Mat 1908 müssen die dem eichpflichtigen Verkehre diene
den Meßgeräte , wie Längen- und Flüsfigkeitsmaße , Me'
Werkzeuge, Hohlmaße, Gewichte und Wagen unter 3000 S
Tragfähigkeit alle 2 Jahre zur Nacheichung vorgelegt w: .
den.

Bei der Nachei chung werden di? Meßgerät ? auf tb
Verkehrsfähigkeit geprüft und dann neben dem Eichstem;
mit dem Jahrcszeichen v-.rich-n Unbrauchbare oder u
zulässig befundene Meßgeräte werden mit kassiertem Stem,
dem Eigentümer zurlick ge geben, irgend eine Bestrafung tri .
hierbei nicht ein.

Im Kreise Nntcrlahn wird die Nacheichung im Iah:
1917 nach unten abgedrucktem Plan durchgesührt. Die ge
nauen Tage und Stunden , in welchen die Gegenstände au
den einzelnen Gemeinden im Nacheichungslotal vorznlege:
sind, werden durch die Eichbeamten den Bürgermeister
ämtern rechtzeitig mit geteilt werben Zwecks ordnungs
mäßiger Durchführung des Rund reiseplanes sind dann diel:
Termine innezuhalten.

Alle Gewerbetreibenden, Großhandlungen , Fabrikb.
triebe und Landwirte , softrn sie irgendwelche Erzeugnis?
nach Maß oder Gewicht verkaufen oder den Umgang vo
Leistungen dadurch bestimmen, werden hierdurch aufgefo:
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Die Nacheichung nicl)t transportabler Meßgeräte (zunr
Beiwiel Mehwagen) kann ans gemeinsamen Rundgängen des
Eichmeisters am Standort erfolgen. In Liesen Fälle » sind
entsprechende Anträge keim Eichbeamten zu stellen und cs
werden dann außer den Eichgebühren für jeden bean¬
spruchten Beamten , für jeden an gefangenen Tag und von
jedem Antragsteller Zuschläge Von 1 Mark erhoben. Auch
sind dann die ans der Hin- und Rückbeförderung der
Normale und Prüfungsmittel entstehenden Kosten sowie die
Fuhrkosten für die Hin-- und Rückreise des Eichbmmten auf
dem Landwege zu tragen , die Fuhrkosten aber nur dann,
wenn der Prüfungsort von dem Nacheichungsort oder von
der für die Reise in Betracht kommenden nächsten Eistnvrch-.' -
haltestelle mindestens 2 Kilometer entfernt ist.

Die Einziehung der Eichgebühren und sonstigen Gefälle
erfolgt während der Abhaltung des Nacheichnngstaqes durch
die Gemeinde der Nacheichungsstell? für den gesamten Nach-
eichungsbezirk. Die Rückgabe der G: Zustände erfolgt nur
gegen Erstattung der Eichgebühren.

Wer seine Meßgeräte an den festgp><'tzten Tagen nicht
an der Nacheichungsstelle vorlegt oder seine Vichwage nicht
rechtzeitig anmcldet kann später nicht mehr berücksichtigt
Norden und muß dann seine Meßgeräte bei dein König¬
lichen Eichamt in Diez «. d. L. zur Nacheichung verleg :,«
bezw. anmclden, wodurch dann größere Kosten entstehen.

Nach beendigter Nackeichung webden polizeiliche Revi¬
sionen vor genommen werden. Gewerbetreibende usw , die
von den Nacheichungslagen keinen oder unzureichenden Ge¬
brauch machen, werden besonders eingehend revidiert wer¬
den. Gemäß 8 22 der Maß - und Gewichtsordnung wird
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Hast bestraft,
ioer den Dorschristen der Maß - und GewichtZpolizei u
wideehandelt . Neben der Strafe ist auf die Unbrauchbar¬
machung oder eie Einziehung der vorschriftswidrigen Meß¬
geräte zu erkennen, auch kann deren Vernichtung ausge¬
sprochen werden.

Die Ortspolizeibebörden drs Kreises ersuche ich unter
Bezugnahme auf 8 S der in der Sonderbeilage zu Nr . 3
des Regier, '.naEir .rsblaitktz kür 1913 veröffentlichten Er¬

sgimntfiSamt <bTnftc*  f » v 1413 ) unter tt _
tvirt*  den xcty'tmäfklqtn  pnfiKeittchen Revisionen , wenn ein
regelmäßiger Absatz der Erzeugnisse unter Verwendung von
Meßgeräten stattsindet.

In 8 12 der Vorschriften über die Erhebung der Eich¬
gebühren lom 11. Dezember 1912 ist angeordnet , daß bei
Einziehung der Eichgebühren während der Mhaltung des
Nacheichungstages der Name des zur Erteilung von Quit¬
tungen über empfangene Gelder berechtigten Beamten und
dessen Nam-.'nsunterschrift aus einem Aushang ersichtlich
zu machen sind. Ich ersuche für die rechtzeitige Bereit-
Haltung des Aushanges Sorge zu tragen.

Tie Ortspolizcibehörden und Gutsvorstände mache ich
für eine wiederholte rechtzeitige ortsübliche Bekannt¬
machung meiner Anordnung verantwortlich ; einige Tage
vor dem Nacheichungstermin ist nochmals hierauf auf¬
merksam zu machen. Solveit als nötig , sind die Beteiligten
von den Nacheichungsterminen besonders — durch Boten
pp. — in Kenntnis zu setzen.

Diez,  den 3 Dezember 1916.
Der König !. Landrat.

Duderftadt.

Hebungsborschrift vom 11. Dezember 1912 für die sofortige
Aufstellung der Erchlisten nach dem daselbst bekannt ge¬
gebenen Muster II Sorge zu tragen Die vollständig auf-
gestellten Eichliften, die von der Hoi und Waisenhausbnch-
druckerei, Cassel, vom Formularmagazin Rudolf Bechthold
u. Co., Wiesbaden, und Carl Hehmanns Verlag Berlin
W. 8, Mauerstr . 4844 bezogen werden können, müssen dem
Bürger ine isier der Nacheichstell? mindestens 3 Tage vor 'L-
ginn der Nacheichung übersandt werden. Letzterer hat die
Eichlisten dem Eichbeamten bei seinem Eintreffen an der
Nacheichstelle zu übergeben.

Zur Abhaltung der Nacheichungstage haben die Ge¬
meinden nach 8 3 Absatz 1 Zister 2 des AuSfichrnngsgesthes
zur Maß - und Gewichtsordnung vom 3. Juni  1912 geeignete.
d. b. fiir den Anstrttb alt der Beamten und des Publikums
angemessen hergerichtete, Helle uno geheizte Rüumrichkditen
bereitzustellen ls. Rtlndreiseplan ). Fü - Beleuchtung der
Räume ist gegebenenfalls auch Sorge zu tragen . Auch
haben die Bürgermeister im übriaen die Eichbeamten bei
der Abhaltung dieser Elch tage zu unterstützen, insbesondere
gehört hierzu die Unterstützung der Eichbeamten zur Er-
langung geeigneten Fuhrwerks für oie Fortschaffnng der
zur Wahrnehmung des Eichgeschäftes erforderlichen Aus¬
rüstung zu angemessenen Preisen . Die Kosten für die Ge¬
stellung des Fuhrwerks werden von der Eichamtskasse über¬
nommen.

Zugleich ersuche ich, auch die Landwirte zur Vorlegung
ihrer eichpftrchtigen Meßgeräte anzrchalten. Nach den neuen
Bestimm,ingen über die polizeilichen «etzifi»nen der Metz-

Rundreiseplan
für die periodische Nacheichung im Kreise Untcrlahn

im Jahre 1917.
Vom 16 Jan . bis einschl 17. Febr . in Diez für die Orte

Diez, Altendiez, Aull , Birlenbach , Freiendiez, Gückin¬
gen,, Hambach, Heistenbach. Lokal: Kal. Eichamt

Vom 6 bis 10. März in Flacht für die Orte : »Flacht,
Holzheim, Niederneisen. Lokal-Turnhalle.

Vmn 9. bis 5., am 7., vom 11. bis 14. und am 18. April
in Hahnstätten für die Orte : Hahnstätten . Burg-

schwalbach, Kaltenholzhausen , Lohrheim, Mudershausen,
Nrtzbach, Oberneistn , Schiesheim. Lokal: Gemeinde¬
baus.

Vom 25. bis 28. April , 2. bis 5. Mai , 9. und 10 Mai
in Katzenelnbogen für die Orte ' Katzenelnbogen.Mlrn-
dorf, Bergbausen, Berndroth . Dörsdorf , Ebertshausen,
Eisighostn, Klingelbach, Mittelfischbach, Oberfischbach,
Reckenrrth, Rettert , Schönborn . Lokal: Rathaus.

Am 18., 19. und 22. Mai in Kördorf für die Orte : Kördorf,
Biebrich, Bremberg . Ergeshausen, Herold. Lokal:
Rathaus.

Am 30. und 31. Mai , 1. und 2. Juni in Singhofen für
die Orte : Singhofen , Dornholzhausen , Lollschied, Nie-
derckikfenback, Pohl , Roth . Lokal: Rathaus.

Äm 8. und 9. Juni in Schweighausen für die Orte : Schweiz-
Hausen, Beckeln, Dessighofen, Geisig. Oberwies . Lo¬
kal : Rathaus.

Vom 13. bis 16. Juni , 20. bis 23. Juni , 27. bis 30. Juni
in Nassau für die Orte : Nassau. Bergnassau-Scheuein,
Atrenbanstn , Tansenan . Dienethal , Missclberg, Hom¬
berg, Obernhof, Seelbach, Sulzbach, Weinähr , Win¬
den, Zimmerschied. Lokal: früheres Gemeinde-Eich¬
amt.

Vom 11. bis 14. Juli , 18. bis 21. Juli in Holzappel für
die Ort ? Holzappel. Charlottenberg , Dörnberg . Ep¬
penrod, Geilnau , Giershanstn , Gutenacker, Hirschberg.
Horhausen, Isselbach, Kalkofen, Laurenbnrg , Ruppen¬
rod, Scheid. Lokal: Gastwirtschaft Kasper.

Voin 26. bis 28. Juli in Balduinstein für die Orte : Bal¬
duinstein , Cramberg , Langenscheid, Schaumburg,
SteinSberg , Wasenbach. Lokal : Gastwirtschaft Bär.

Bum 5. bis 8 Dez., 1l . bis 15. Dez., 18. bis 21. Dez. in
Bad Eins kür die One : Bad Ems , Kemmenau. Lokal:
mm »-
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Aus den Ergebnissen der Mückenbekämpfung in Preußen
in den Jahren 1914 uno 1915 geht hervor , daß an vielen
Orten die verschiedenen Mittel der Mückenbekämpfung mit
gutem Erfolge Anwendung gefunden haben . Leider haben
aber infolge des Kriegsausbruchs die getroffenen Maßnah¬
men nicht überall mit dem wünschenswerten Nachdruck
durchgeführt werden können , oder sind sogar wieder ein¬
gestellt worden . Das ist im Interesse der Volksgesundhrit zu
bedauern . Denn gerade infolge des Krieges ist es an vielen
Orten Deutschlands wieder zu einer Einschleppung von
Malaria aus dem Auslande gekommen , und es droht somit,
da die Malariamücke sich fast in allen Teilen Deutschlands
findet , ein stärkeres Wiederaufflackern dieser bei uns schon
fast ganz vcrschioundenen Krankheit.

Ich ersuche daher ergebenst , die weitere Durchführung
der Mückenbekämpfung mit allem Nachdruck zu fördern , so¬
weit es während des Krieges möglich ist. Als ein wichtiges,
bisher an,cheinend nicht angewandtes Mittel zur Vernich¬
tung der Mücken wird auch das Umwenden des trockenen
Laubes bei Frostwetter in der Umgebung menschlicher Woh¬
nungen empfohlen , wodurch die dorr überwinternden
Mücken durch Erfrieren zu Grunde gehen.

Bei der gemäß meiner Verfügung vom 29. Juli 1911,
I . 6544 , Kreisbl . Nr . 171, alljährlich zum 1. Dezeniber vor¬
geschriebenen Berichterstattung sind etwaige Fälle von Ma¬
laria , die auf Stiche der Anopheles -Mücken zurückzufü/hren
sind , mitzuteilen.

Ser
I . B.

Rimtnemwitn.
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Nichtamtlicher Teil

m <m fct \ tsex tS «xt « ixvu .wq\ ■avCoxxi,
formatlvntzn des Zentral -AnwerbungS -BüroS des MUrtäv-
Dcpartements des Obersten Nationalkomitees in Petrikau
ersehen wir , daß die Zahl der zum Militärdienst brauch¬
baren Männer im Kreise Petrikau zwischen 22 069 und
25 000 variiert . Da nun die Bewohnerzahl des Kreises
Petrikau 187 600 beträgt , würde das prozentuale Verhältnis
der zum Militärdienst geeigneten Männer 12 bis 14 v. H.
der ganzer ! Bevölkerung des Kreises betragen . Da nun aber
der Kreis Petrikau von der russischen Herrschaft früher be¬
freit wurde und infolgedessen von späteren Einberufungen
nicht betroffen ist , muß der Prozentsatz der Dienstfähigen in
den anderen Teilen des Königreichs Polen geringer seirr
Wenn wir nun das Verhältnis von 12 v. H. aus 9 v . H.
ermäßigen , würde die Zahl der zum Militärdienste fähigen
Männer im ganzen Königreiche Polen 1045 000 betragen.
Diese Zahl , die mit dem Ergebnis der ersten Berechnung an¬
nähernd übereinstimmt , besagt mithin , das; Polen ein Mil-
lionen -Heer zu stellen in der Lage ist.

Das nrne poluischk Heer.
Atit der voraussichtlichen Stärke des künftigen polni

scheu Heeres beschäftigt sich die Nowa Refvrma (Krakau)
aus Grund , folgender Berechnung:

Die allgemeine Zahl der Bevölkerung im Königreich
Polen betrug in ? Jahre 1912 12 776 000 . Wenn wir den
Zuwachs des Volkes innerhalb der letzten drei Jahre auf
205000 pro Jahr veranschlagen (das ist der mittlere Zu¬
wachs zwischen den Jahren 1890 uno 1912 ), ersehen wir , dak
die Seelenzahl im Jahre 1915 13391000 betragen haben
muß . Bon dieser allgemeinen Zahl müssen aber s .e nach dem
Ausbruch des Krieges nach Rußland abgeführten Bewohner
in Abzug gebracht werden , deren Zahl ungefähr 2000 000
beträgt . Hiemach wäre die Zahl der im Königreich Polen
tatsächlich vorhandenen Bewohner auf 11391 600 scstzusetzen

Laut den Mitteilungen des Statistischen Jahrbuches für
Polen von 1914 entfallen 38,3 v. H. auf die Personen
zwischen dem 17. und 45. Lebensjahre und auf 100 männliche
Personen 49,2 werbliche , wobei die Zahl der im Lande
gebliebenen Militärpersonen inbegriffen ist, wogegen die in
der russischen Armee dienenden Soldaten ausgeschlossen sind.
Prozentual würde also die Zahl der Männer im Alter von
17 bis 44 Jahren im Jahre 1915 2181000 betragen haben.
Wenn wir nun von der letzten Zahl in Abzug bringen
280 000 Mann Militär , welches im Königreich Polen steht,
die über die gewöhnliche Norm hinaus zum Militär Ein¬
berufenen aus der Reserve und die untcr 21 Jahren mit
WO 000 Mann , 15 v. H. zum Dienst physisch Untaugliche mit
285000 Mann und die Teilnehmer der polnischen Legionen
mit 30000 Mann , zusammen 1156 000 Manu , so ver
kleiden an Militärdiensttauglichen lOäflOOO.

Die Drckosftzwr-Litnsb'hn.
Jungen , kräftigen Leuten im Alter von 15—13 Jahren,

die körperlich gesund und unbescholten sind , bietet die Dcck-
ofsizier -Lausbahn in der Kaiserlichen Marine ausgezeichnete
Möglichkeiten , vorwärts zu kommen . Die Schiffsjungen ge¬
nießen ihre Ausbildung bei der Schiffsjungen -Divijion an
Bord S . M . S . „König Wilhelm " in Flensburg -Mürwik
(Schleswig -Holstein ). Der Anwärter muß sich vor seinem
Eintritt schriftlich zu einer neunjährigere Dienstleistung in
der Kaiserlichen Marine verpflichten . Seine Ausbildungszeit
als Schiffsjunge dauert in der Regel 2 Jahre . Nach dieser
Zeir wird er zum Matrosen ernannt , vereidigt und einer der
verschiedenen Laufbahnen zugeteilt . Er erfüllt zunächst seine
aktive Dienstpflicht , die meist 3 Jahre dauert . Danach muß
er noch mindestens 4 Jahre in der Marine bleiben , d. h.
2 Jahre für jedes Jahr , in dem er als Schiffsjunge unent¬
geltlich verpflegt , bekleidet und erzogen worden ist, insgesamt
also 9 Jahre . i

Diejenigen Obermaate , die vor der Besörderung zum
Deckoffizier freiwillig aus dem Dienste der Kaiserlichen Ma¬
rine ausscheiden , erhalten nach zwölfjähriger Dienstzeit den
Zivrlversorgunasschein und 1000 Mark Dienstprämie . Teck¬
offiziere bekommen Gehalt , werden also bej.m Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst pensionsberechtigt . Schiffsjungen
werden im Frieden jährlich nur einmal — im Oktober —
eingestellt . Wer Schiffsjunge werden will , muß sich in der
Zeit vom 1. November bis 20. Juli persönlich beim näch¬
sten Bezirkskommando melden . Mitzubringen sind dabei:
die Geburtsurkunde , die von der Polizeibehörde bescheinigte
Einwilligung des Vaters und das Schulentlassungszeugnis ..
Der Anwärter muß völlig gesund und kräftig gebaut sein.
Die MindestLörpermaße sind folgende : Größe 1,47 Meter,
Brustumfang nach dem Ausatmen 0,73 Meter . Erfolgreicher
Besuch einer deutschen Volksschule und Beibringen des Ent¬
lassungszeugnisses sind Grundbedingungen zur Annahme.
Der Anwärter darf nicht durch ein gerichtliches Urteil wegen
eines Vergehens bestraft sein , das einen Mangel an ehren¬
hafter Gesinnung verrät . 6 Wochen vor der Einberufung er¬
halten die Anwärter den Einberufungsbefehl . Nach Ankunft
an Bord des Schulschiffes „König Wilhelm " erfolgt die
Hauptuntersuchung . Die Schiffsjungen werden kostenlos er¬
zogen , verpflegt und bekleidet . Sie erhalten im Kriege die
Gebührnisse eines Matrosen . Namentlich im Binnenlande ist
es noch viel zu wenig bekannt , wie vielseitig dir Laufbahnen
fiir Schiffsjungen bei der Kaiserlichen Marine sind . Die
einzelnen Dienstzweige der Deckofsiziere sind folgende:
Bootsmann , Stückmeister (dessen monatliches Einkommen bei
freier Verpflegung bis 257 Mark steigt ), Feuerwerker , die so¬
gar den Rang eines Kapitänleutnants (Hauptmanns ) errei¬
chen können , Signalmeister , Steuermann (eine besonder » »*-
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Wer sich noch des näheren über die Deckoffizier-Lauf-
bahn unterrichten will , der lese die kleine Schrift „Vom
Schiffsjungen zum Deckoffizier" die zum Preise von 25 Pfg.
und 5 Pf . Port » bei Voll u. Pickardt in Berlin NW. 6
erschienen ist.

Ae «egS» uita Volkswirtschaftliche»
Ueber eine Million Mark für die deut¬

schen U - Boote.  Der Deutsche Unterseeboot-Verein , E.
V. (Berlin -Friedenau ) berief seinen Vorstandsrat zu einer
Sitzung. In dieser wurde mitgcteilt , daß bisher annähernd
eine halbe Million für Liebesgaben, Marinebüchereien und
ähnliche Zwecke aufgewendet und daß für 1917 etwa 600 000
Mark zur Verfügung gestellt würden für Beschaffung von
Liebesgaben, Beschaffung weiterer Büchereien, Fürsorge für
die gefangenen Unterseebootmannschaften, Versicherung der
Kinder gefallener Unterseebovtmannschaften, zur Beschaf¬
fung von Lehrgeld und Aussteuer. Fürsorge für Marineiuva-
liden (Zusatzrenten, Unterbringung in Altersheimen ), Für¬
sorge für Hinterbliebene von Unterseebootmannschaften (Zu¬
satzrenten) nach Einvernehmen mit der Reichsmarinestif-
tung , Erholungsaufenthalt (Freistellen ) von Unterseeboot¬
besatzungen sowie Spenden für die Unterseeboote und ähn¬
liche Marineteile befreundeter Staaten . Die Beschaffung
der Liebesgaben usw. erfolgt im Einvernehmen mit der
„Zentralstelle für Angelegenheiten freiwilliger Gaben an
die Kaiserliche Marine in Kiel", die Versorgung der Hinter¬
bliebenen, Durchführung der Kriegspatenschaften im Ein¬
vernehmen mit der Reichsmarinestiftung . Nachdem die Ma¬
rinebehörden die nötigen Angaben zur Verfügung stellten,
werden nunmehr alle Unterseeboote regelmäßig mit Liebes¬
gaben versorgt. Die Geschäftsleitung des Vereins hat un¬
ermüdlich gearbeitet , um die Wohlfährtsbestrebung des Ver¬
eins durchzuführen, doch wäre ohne die Opfcrwilligkeit aller
Kreise des Volkes der große Erfolg nicht erzielt worden.

Für die Versorgung unserer Kriegs gefan¬
genen im feindlichen Auslande mit Lebens¬
mitteln,Kleidung,Büchern  usw. wird aus Mitteln
der Heeresverwaltung , sowie aus dem Ertrage der im Som¬
mer 1916 stattgehabten „Volksspende für die deutschen
Kriegs- und Zivilgefangenen " dauernd gesorgt. Trotzdem
geht immer noch eine große Menge von Paketen mit —
zum Teil leicht verderblichen — Lebensmitteln und an¬
deren Waren (besonders Unterkleidung ) in die feindlichen
Länder. Den Absendern, die sich die Nahrungsmittel häufig
nur unter eigenen Entbehrungen verschaffen können, ist
anscheinend nicht . bekannt, daß Mittel und Wege vorhan¬
den sind, um unsere Kriegsgefangenen vom neutralen Aus¬
lande aus mit Eßwaren, Wäsche, Tabak , Zigarren und an¬
deren Gegenständen zu versorgen. Die in allen Landes¬
teilen bestehenden Organisationen der Kriegsgefangenenfür-
sorge, die zum Teil bei den Vereinen vom Roten Kreuz
eingerichtet, zum Teil als „Hilfe für triegsgefangene
Deutsche" selbständig sind, nehmen nach einer Preisliste
Bestellungen auf diese Waren entgegen. Sie werden dann
unter Beachtung aller für den Versand geltenden Bestim¬
mungen unter dem Zeichen des Roten Kreuzes avgeschickt
und haben die größte Aussicht, die Empfänger zu erreichen.
Man wei?>-j sich deshalb an die nächste örtliche Rote Kreuz-
Stelle . Mit Rücksicht hierauf kann, wie von amtlicher Stelle
hervorgehoben wird , nur dringend ersucht weroen, alle un¬
mittelbaren Sendungen dieser Art zu unterlassen . Verderb¬
liche Lebensmittel kommen auf dem langen Beförderungs¬
wege nach Sibirien oder anderen entfernten Gefangenen¬
lagern fast regelmäßig in völlig ungenießbarem Zustande an.
Viele Privatpakete gehen auch verloren oder sind bei ihrem
Eintreffen zum Teil ihres Inhalts beraubt . Wer daher
Waren versendet, di« Kr Deutschland selbst gebraucht wer-

etoäljt  zu haben , daß der Zweck seiner Sendung
wird.

MehrZucker.  Mit der Mahnung „Noch ist es Zeit,
Entschlüsse zu fassen!" wird der Ruf nach mehr Zucker im
„Vorwärts " in eindringlicher Form erhoben. In einer Zu¬
schrift wird auf die schwerwiegenden Folgen hingewiesen, die
für die Verbraucher eintveten müssen, wenn, wie zu be¬
fürchten stehe, die Anbaufläche um 25 Prozent gegen das
Vorjahr zurückgeht: „Während jetzt eine sechsköpfige Fa¬
milie im Monat etwa 9 Pfünd Zucker bekommt, hat sie dann
nächstes Jahr nur die Hälfte zu erwarten ; Marmelade , Kunst¬
honig und Einmachezucker fällt ganz weg; unsere Obsternte
verdirbt zum Teu . Aber damit nicht genug, mit dem
kleineren Rübenänbau vermindert sich auch die Futter-
menge, die Viehhaltung muß weiter herabgesetzr werden, was
auf die Milchgewinnung schädlich wirken würde. Das sind
Tatsachen und muß die Regierung die Mittel und Wege noch¬
mals prüfen , die das Nebel abwenden könnten." Der kleine
Bauer , so wird weiter ausgesührt , hütet sich, Rüben zu
bauen, solange er für Futterrüben , Kohl und Mohrrüben
mit viel weniger Mühe eine drei- bis viermal höhere Ein¬
nahme erzielt . Daran wird die Forderung geknüpft, daß die
Preise der anderen .Hackfrüchte in das richtige Verhältnis
zu Zuckerrüben gesetzt werden müssen — wenigstens in den
Gegenden, wo Zuckerrüben gebaut werden. Der „Vorwärts"
veröffentlicht eine weitere Zuschrift, in der gleichfalls, in
Uebereinstimmung mit einem Beschluß der mitteldeutschen
Handelskammern und unter Hinweis ait? die einwand s-
srei feststehende Tatsache, daß Futterrüben , Steckrüben und
Kohl einen um das Doppelte und Dreifache höheren Wert¬
ertrag für das Hektar Ackerland abwerfen als Zuckerrüben,
die Herabsetzung der Höchstpreise für Futterrüben , Kohl¬
rüben und Möhren gefordert wird . Diese zweite Zuschrift
wendet sich gegen eine Erhöhung, dcs Preises von Futter¬
rüben um 2 Mark hinaus und verlangt Beseitigung oder
Milderung des Mißverhältnisses im Anbauwerl der Hack¬
früchte. Diesem Standpunkte wird man durchaus beipflichtsn
können, denn nur darauf kommt es an , daß in der nächsten
Campagne möglichst die gleiche Ano au fläche wie im Vor¬
jahre zu Gebote steht, nicht aber darauf , ob dieses Ziel durch
Heraufsetzung der Rübenpreise oder durch Herabsetzung der
Höchstpreise für Futterrüben , Kohlrüben usw. erreicht wird.
Das Entscheidende ist, daß tunlichst die gleiche Zuckermenge
wie im Vorjahre erzeugt werden kann ; anderenfalls würde
ein wichtiges Nahrungsmittel , das umso weniger entbehrt
werden kann, je mehr es zum Ersatz für fehlenoe Lebens¬
mittel herangezogen werden muß, noch knapper werden,
als es ohnehin schon ist.

Anzeige«.

Holmrrsteigerung
der Sladt ObkrlahnstkM

in den Distrikten Oberhau, Grubenweg und Försterdell.
Zusammenkunft Donnerstag , um Itt Uhr am

Forsthaus Oberlahnstein.

Bekanntmachung.
Bon Dienstag , den 6. bis Samstag , den 10. dS. Mts ., tnm

vormittags 9 bis nachmittags 6 Uhr wird das 4. Quartal
Staatssteuer erhoben.

Freiendiez,  den 3. Februar 1917.
Gemeinvekafse Römer.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ohn«.

iabzusehen.
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